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Bei uns gibt eine Verordnung zur Mehr-/ und Minusstundenregelung. Daher können bis zu 80
Mehr- oder Minderstunden anfallen. Hier werden verschiedene Gründe genannt. Diese soll man
nach Möglichkeit im Laufe des Schuljahres ausgleichen. Wenn dies nicht möglich ist, dann im
nächsten Schuljahr. In der Regel hat man einen "Ratenschwanz" aus Vertretungsstunden und
dann im nächsten Schuljahr insgesamt dann weniger Unterricht (wird auf Kommenstellen genau
ausgerechnet).
Wenn einem Lehrer am Ende des 1. HJ erst auffällt, dass er Minderstunden hat, finde ich es
gerecht, dass diese ausgeglichen werden.
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